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RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1017 Wi e n  

Betrifft: Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz (KOVG) - Begutachtung, Stellung­
nahme 

Sehr. d. BMAS vom 16. März 1993, 
GZ41 010/1-2/93 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 

dieses Schreibens anführen. 

Zl 1052-01/93 

Jetrifft GESETZENTWl)RF 
ZI ...... __ ....... 2..1.. .. _ .. _ ... -Gt:/19 .. ��. 

Datum: 2 1. APR. 1993 

21. Aprß 1993 X[� . 
Vertent . __ .-. __ ...... _ .... _ ......... -........ .. . 

.... � 

;c> Je �.) l/� 

In der Anlage beehrt sich der RH, 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum ggstl Geset­

zesentwurf zu übermitteln. 

Anlage 16. April 1993 

Der Präsident: 

Fi e d l e r  
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RECHNUNGSHOF A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 W i e n  

Betrifft: Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz (KOVG) - Begutachtung. Stellung­
nahme 

Sehr. d. BMAS vom 16. März 1993. 
GZ41 010/1-2/93 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 1052-01/93 

Der RH bestätigt den Erhalt des Entwurfes eines Bundesgesetzes. mit dem das Kriegsopfer­

versorgungsgesetz geändert wird. und teilt mit. daß er die vorgeschlagene Neuordnung der 

Organisation der Berufungsinstanz durch Errichtung einer gemeinsamen Schiedskommis­

sion beim Landesinvalidenamt für Wien. Niederösterreich und Burgenland ausdrücklich 

begrüßt. Mit dem vorliegenden Entwurf werden nämlich die gesetzlichen Voraussetzungen 

für die Umsetzung einer nunmehr über zehn Jahre zurückliegenden Empfehlung des RH (vgl 

Tätigkeitsbericht über das Verwaltungsjahr 1980 . Abs 24.3) geschaffen. 

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium des NR und je zwei 

Ausfertigungen dem Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform sowie dem 

Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

16. April 1993 

Der Präsident: 

F i e d l e r  
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